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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SCHLÜSSELS SOWIE EIN ENTSPRECHENDER 
SCHLÜSSEL

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Werkzeuges (100), insbesondere eines me-
chanischen Schlüssels (100) für ein Kraftfahrzeug, auf-
weisend zumindest die folgenden Schritte:
a) Herstellen eines Griffelements (10) aus Kunststoff,
aufweisend zumindest eine Ausnehmung (11),
b) Herstellen eines Schafts (12) aus einem metallischen
Werkstoff, insbesondere aufweisend eine zumindest ab-
schnittsweise profilierte Außenkontur (13),
c) Einführen zumindest eines Schaftabschnitts (14) in die
Ausnehmung (11) des Griffelements (10),
d) Stoffschlüssiges Fügen des Griffelements (10) mit
dem Schaftabschnitt (14).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Werkzeuges, insbesondere eines
mechanischen Schlüssels für ein Kraftfahrzeug, gemäß
dem unabhängigen Verfahrensanspruch sowie einen ID-
Geber gemäß dem unabhängigen Vorrichtungsan-
spruch.
[0002] Werkzeuge für ein Fahrzeug, wie z. B. Bord-
werkzeug, und insbesondere mechanische Schlüssel
wie z. B. mechanische Notschlüssel für elektronische ID-
Geber werden üblicherweise aus einem Zinkdruckguss
hergestellt. Gattungsgemäße ID-Geber für ein Zugangs-
kontrollsystem und/oder ein Fahrberechtigungskontroll-
system und/oder ein Schloss mit einem Schließzylinder
besitzen üblicherweise einen mechanischen Notschlüs-
sel, der in der Regel dazu dient, entweder eine Notbetä-
tigung des Sicherheitssystems zu ermöglichen und/oder
eine mechanische Lenkradverriegelung zu betätigen. Zu
diesem Zweck ist bei den zuvor erwähnten ID-Gebern
der mechanische Schlüssel in einer Aufnahme des ID-
Gebers angeordnet. Der Schlüsselbart sowie die Schlüs-
selreide des Notschlüssels sind dabei aus einem metal-
lischen Werkstoff, insbesondere aus Zinkdruckguss her-
gestellt, wobei der Schlüsselbart und die metallische
Schlüsselreide zusätzlich über ein separat ausgestalte-
tes Sicherungsmittel u. a. kraftschlüssig zusammenge-
halten werden. Dieser Aufbau ist zum einen aufwendig
in der Montage sowie in der Herstellung, wobei aufgrund
des Einsatzes von ausschließlich metallischen Werkstof-
fen die Herstellungskosten erhöht sind.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
voranstehenden aus dem Stand der Technik bekannten
Nachteile zumindest teilweise zu beheben. Insbesonde-
re ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Her-
stellungskosten für ein Werkzeug, insbesondere für ei-
nen mechanischen Schlüssel für ein Kraftfahrzeug, zu
reduzieren, wobei gleichzeitig ein optisch wohlgefälliger
Eindruck des Werkzeugs, insbesondere des mechani-
schen Schlüssels hergestellt werden kann.
[0004] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
ein Verfahren zur Herstellung eines Werkzeuges, insbe-
sondere eines mechanischen Schlüssels für ein Kraft-
fahrzeug mit den Merkmalen des unabhängigen Verfah-
rensanspruchs sowie einem ID-Geber mit den Merkma-
len des unabhängigen Vorrichtungsanspruchs.
[0005] Weitere Merkmale und Details der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung
und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und De-
tails, die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren beschrieben worden sind, selbstverständ-
lich auch im Zusammenhang mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung und umgekehrt, so dass bezüglich der
Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden kann.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten
Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ver-
besserungen der in den unabhängigen Ansprüchen an-

gegebenen Erfindungsaspekte möglich.
[0006] Erfindungsgemäß weist das Verfahren zur Her-
stellung eines Werkzeuges, insbesondere eines mecha-
nischen Schlüssels für ein Kraftfahrzeug, zumindest die
folgenden Schritte auf:

a) Herstellen eines Griffelements aus Kunststoff,
aufweisend zumindest eine Ausnehmung,
b) Herstellen eines Schafts aus einem metallischen
Werkstoff, insbesondere aufweisend eine zumin-
dest abschnittsweise profilierte Außenkontur,
c) Einführen zumindest eines Schaftabschnitts in die
Materialausnehmung des Griffelements,
d) Stoffschlüssiges Fügen des Griffelements mit
dem Schaftabschnitt.

[0007] Insbesondere die Verfahrensschritte a) und b)
können im Rahmen der Erfindung gleichzeitig oder (zeit-
lich) hintereinander sowie in unterschiedlicher Reihen-
folge durchgeführt werden. In dem Schritt a) wird das
Griffelement aus einem Kunststoffmaterial hergestellt,
wobei bspw. ein Kunststoff-Urformverfahren in Form ei-
nes Gieß- oder Spritzverfahrens, eingesetzt werden
kann. Das Griffelement dient dazu, das Werkzeug, ins-
besondere den mechanischen Schlüssel, einfacher
handhaben zu können, so dass der dazugehörige Schaft
bspw. einfacher durch einen Benutzer mit einer mecha-
nischen Kraft beaufschlagt werden kann. Insbesondere
bei einem mechanischen Schlüssel für ein Kraftfahrzeug
wird dieser als Notschlüssel in einer Aufnahme eines ID-
Gebers verstaut. Um das Herausnehmen und das Hin-
einführen insbesondere des Schlüsselbarts in die Auf-
nahme des ID-Gebers zu vereinfachen, wird an dessen
einemnde das Griffelement angeordnet, so dass mittels
des Griffelements der mechanische Schlüssel aus dem
ID-Geber herausgenommen oder in den ID-Geber ein-
geführt werden kann. Hierzu kann das Griffelement
bspw. Mulden, Riffelungen oder Materialprägungen auf-
weisen, welche die Ergonomie und somit die Handhab-
barkeit verbessern. Dies ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn eine gewisse Kraft notwendig ist, um insbe-
sondere den mechanischen Notschlüssel im Anwen-
dungsfall für das Notbetätigen des Sicherheitssystems
zu ermöglichen und/oder eine mechanische Lenkradver-
riegelung zu betätigen sowie den Notschlüssel in die Auf-
nahme herein oder aus der Aufnahme heraus zu beför-
dern, da das Griffelement üblicherweise vergleichsweise
klein dimensioniert ist, da die Geometrie an den ID-Geber
angepasst sein kann. Dementsprechend ist es erfin-
dungsgemäß denkbar, dass das Griffelement zumindest
abschnittsweise an die Geometrie des ID-Gebers ange-
passt ist bzw. den geometrischen Verlauf der Form des
ID-Gebers fortführt, so dass ein optisch wohlgefälliger
Eindruck entsteht. Das Griffelement weist zumindest ei-
ne Ausnehmung auf, in die der Schaft mit seinem Schaft-
abschnitt eingeführt werden kann. Der Schaft ist dabei
aus einem metallischen Werkstoff, insbesondere aus ei-
nem Zinkdruckguss hergestellt, so dass eine ausrei-
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chend große (mechanische) Belastbarkeit auf den Schaft
wirken kann. Bei einem mechanischen Schlüssel für ein
Kraftfahrzeug kann unter der mechanischen Belastung
insbesondere eine Betätigung des Sicherheitssystems
bzw. eine Betätigung einer mechanischen Lenkradver-
riegelung verstanden werden. Der Schaft kann erfin-
dungsgemäß zumindest abschnittsweise eine profilierte
Außenkontur aufweisen. Unter der Außenkontur des
Schafts soll im Rahmen der Erfindung die Mantelfläche
verstanden werden, wobei eine profilierte Außenkontur
bspw. ein Schlüsselbart für einen mechanischen Schlüs-
sel sein kann. Die erfindungsgemäße profilierte Außen-
kontur ist vorzugsweise an dem Teil des Schafts ange-
ordnet, welcher nicht den Schaftabschnitt bildet, der in
die Ausnehmung des Griffelements eingeführt wird. In
einem Schritt c) wird nun der Schaftabschnitt des Schafts
in die Ausnehmung des Griffelements eingeführt und ge-
mäß Schritt d) mit dem Griffelement stoffschlüssig ge-
fügt. Bei einem mechanischen Schlüssel für ein Kraft-
fahrzeug bildet somit das Griffelement die Schlüsselreide
und der Schaft den Schlüsselbart. Das stoffschlüssige
Fügen wird vorzugsweise dadurch erzielt, dass thermi-
sche Energie erzeugt bzw. eingebracht wird, so dass der
Schaftabschnitt in der Ausnehmung des Griffelements
form- und/oder kraftschlüssig gehalten ist. Dementspre-
chend wird durch das stoffschlüssige Fügen ein einziges
Bauteil in Form eines Werkzeugs, insbesondere eines
mechanischen Schlüssels für ein Kraftfahrzeug, aus den
beiden Komponenten, dem Griffelement und dem
Schaft, gebildet. Durch das stoffschlüssige Fügen ent-
steht eine Verbindung zwischen dem Griffelement und
dem Schaft bzw. dem Schaftabschnitt, welcher ausrei-
chend mechanische Kräfte übertragen bzw. aufnehmen
kann. Eine zusätzliche Sicherung, wie sie im Stand der
Technik durch einen Befestigungsstift hergestellt wird,
entfällt durch das stoffschlüssige Fügen. Vorzugsweise
besteht das Griffelement aus einem Kunststoff, welcher
verstärkt, insbesondere faser-, kohlefaser oder glasfa-
serverstärkt, ausgeführt ist. Insbesondere kommen Po-
lyamide, wie z. B. Polyamid 6 oder Polyamid 6.6 (PA6;
PA6.6) zum Einsatz. Diese glasfaserverstärkten techni-
schen Thermoplaste zeichnen sich durch hohe Steifig-
keit und Festigkeit, gute Dimensionsstabilität und Ver-
zugsarmut, eine gute Oberflächenqualität sowie eine ra-
tionelle und kostengünstige Herstellung aus. Damit eig-
nen sich derartig (glasfaser-)verstärkte Polyamide als
Metallersatz eines Griffelements bzw. einer Schlüssel-
reide eines mechanischen Schlüssels für ein Kraftfahr-
zeug. Zusätzlich kann auch ein kleiner Metallkern zur
Verstärkung des Griffelements zum Einsatz kommen.
[0008] Vorteilhafterweise wird in dem Schritt d) das
Griffelement mit dem Schaftabschnitt durch Ultraschall-
schweißen stoffschlüssig gefügt. Das Ultraschallschwei-
ßen hat zum Vorteil, dass ein geringer Energiebedarf für
das stoffschlüssige Fügen benötigt wird, wobei gleich-
zeitig keine Lösungsmittel und Zusätze für den
Schweißprozess notwendig sind. Darüber hinaus ist ein
sortenreines Recycling der geschweißten Werkstücke

möglich, so dass auch bei einem fehlerhaften Fügepro-
zess die beiden Fügepartner (Griffelement und Schaft)
derart wieder getrennt werden können, dass beide Werk-
stoffe erneut verwendet werden können. Der Schweiß-
zyklus beim Ultraschallschweißen benötigt eine geringe
Prozesszeit. Erfindungsgemäß dauert der Schritt d) zwi-
schen ungefähr 0,1 Sekunden und ungefähr 10 Sekun-
den, bevorzugt zwischen 0,25 und 10 Sekunden, beson-
ders bevorzugt zwischen 0,3 und ungefähr 3 Sekunden.
Dabei wandelt ein Generator die Netzspannung in
Schwingungen, vorzugsweise in einem Bereich von un-
gefähr 20 KHz und ungefähr 40 KHz um. Durch einen
Schwingungswandler werden die hochfrequenten elek-
trischen Schwingungen in mechanische Schwingungen
umgewandelt und die somit erzeugte Schwingungsen-
ergie wird über ein Schweißwerkzeug mit einem definier-
ten Fügedruck auf die beiden Fügepartner (Schaft und
Griffelement) übertragen. Durch die Dämpfung der
Schwingungen im Kunststoff entsteht die zum Schwei-
ßen benötigte Reibungswärme. Dies führt zum Auf-
schmelzen einer Schweißzone in der Ausnehmung des
Griffelements, so dass nach Erkalten der Schweißzone
und anschließender Haltezeit, das Griffelement mit dem
Schaftabschnitt kraft- und formschlüssig gefügt sind.
[0009] Erfindungsgemäß ist es denkbar, dass die Aus-
nehmung im Wesentlichen geometrisch komplementär
zu dem (verbindbaren) Schaftabschnitt ausgebildet ist.
Das hat den Vorteil, dass zum einen weniger Material
benötigt wird und gleichzeitig ein optisch wohlgefälliger
Eindruck herstellbar ist, da es nicht zu Materialanhäu-
fungen beim Einführen des Schaftabschnitts bzw. beim
Fügen kommt. Dementsprechend bildet sich an den
Grenzflächen zwischen dem Schaftabschnitt und der
Ausnehmung des Griffelements kein Materialabwurf,
welcher ansonsten in einem weiteren Verfahrensschritt
beseitigt werden müsste. Darüber hinaus wird durch die
geometrisch komplementäre Ausgestaltung erzielt, dass
eine besonders exakte formschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Schaftabschnitt und dem Griffelement her-
stellbar ist. So wird zumindest im Wesentlichen vermie-
den, dass es zu Lufteinschlüssen zwischen dem Schaft-
abschnitt und dem Griffelement im Bereich der Ausneh-
mung kommt.
[0010] Im Rahmen der Erfindung kann in einem Ver-
fahrensschritt a.2) das Griffelement beschichtet, insbe-
sondere galvanisiert, werden. Nach dem Herstellen des
Griffelements aus Kunststoff kann dieser in dem Verfah-
rensschritt a.2) bspw. lackiert, bedruckt, gespritzt, ver-
chromt und/oder gelasert bzw. graviert werden. Dement-
sprechend wird eine Oberflächenbehandlung im Schritt
a.2) durchgeführt, wobei das Griffelement veredelt
und/oder zusätzlich geschützt wird, so dass die mecha-
nischen Eigenschaften, die Beständigkeit gegenüber
Umwelteinflüssen als auch die optische Wohlgefälligkeit
verbessert werden. Insbesondere kann das Griffelement
dabei galvanisiert werden, wobei vorzugsweise das Griff-
element in einem Tauchbad beschichtet wird. Somit wird
in einem Verfahrensschritt a.2) das Griffelement bspw.
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verchromt. Unter dem Beschichten bzw. Galvanisieren
soll im Rahmen der Erfindung auch verstanden werden,
dass bspw. Grafiken, Logos und/oder Hinweise auf dem
Griffelement aufbringbar bzw. in das Griffelement einar-
beitbar sind. Somit wird beim Lasern vorzugsweise ein
Teil der Oberfläche des Griffelements durch den Laser
optisch und ggf. teilweise mechanisch verändert.
[0011] Vorteilhaft kann es sein, dass in einem Schritt
a.1) die Ausnehmung mit einem Verschlusselement ver-
schlossen und in einem Schritt a.3) das Verschlussele-
ment wieder entfernt wird. Somit wird vor dem Beschich-
ten, insbesondere dem Galvanisieren, die Ausnehmung
an dem Griffelement mit einem Verschlusselement ver-
schlossen und nach dem Beschichten, insbesondere
dem Galvanisieren, das Verschlusselement wieder ent-
fernt. Dadurch wird ermöglicht, dass die Ausnehmung
von der Beschichtung bzw. der Galvanisierung ausge-
nommen ist, so dass in dem späteren Einführschritt bzw.
Fügeschritt, das zusätzlich aufgebrachte Material keine
negativen Einflüsse auf die weiteren Verfahrensschritte
c) und d) hat. Vielmehr wird durch das Verschließen der
Ausnehmung erreicht, dass weniger Material für die Be-
schichtung benötigt wird und gleichzeitig die zu fügenden
Oberflächen des Griffelementes mit dem Schaftab-
schnitt, durch das zusätzlich aufgebrachte Material in ih-
ren Werkstoffeigenschaften derart verändert werden,
dass in einem späteren Fügeprozess mehr Energie be-
nötigt würde bzw. der Kraft- und/oder Formschluss zwi-
schen den beiden Fügepartner gemindert wird. Nach
dem Beschichten, insbesondere dem Galvanisieren im
Schritt a.2) wird das Verschlusselement von der Ausneh-
mung entfernt, so dass im Schritt c) der Schaftabschnitt
in die Ausnehmung des Griffelements eingeführt werden
kann. Somit wird ermöglicht, dass die Ausnehmung nach
der Beschichtung im Verfahrensschritt a.2) nicht erneut
oberflächenbehandelt werden muss, was zu einer Takt-
zeiterhöhung führen würde.
[0012] Es ist des Weiteren denkbar, dass das Griffe-
lement und/oder der Schaftabschnitt eine Aufnahme auf-
weist, in die ein Befestigungsmittel anordbar ist, insbe-
sondere, dass das Griffelement und/oder der Schaftab-
schnitt ein Fixiermittel aufweist, wodurch der Schaftab-
schnitt in dem Griffelement zusätzlich (mechanisch
und/oder stoffschlüssig) gesichert ist. Unter einer Auf-
nahme soll im Rahmen der Erfindung bspw. eine Einker-
bung, eine Bohrung oder eine Materialausnehmung ver-
standen werden, wobei in die Aufnahme zumindest ab-
schnittsweise ein Befestigungselement anordbar ist. Ein
Befestigungselement kann dabei bspw. eine Niete, eine
Schraube, eine Einkerbung, Bohrung oder vergleichbare
Befestigungselemente sein. Dabei ist es erfindungsge-
mäß denkbar, dass das Befestigungselement zumindest
abschnittsweise in das Griffelement und in den Schaft-
abschnitt sich erstreckt. Somit ist eine zusätzliche Siche-
rung durch eine kraft- und/oder formschlüssige Verbin-
dung des Befestigungselementes mit dem Griffelement
oder dem Schaftabschnitt gegeben. Wird dementspre-
chend an dem Griffelement gezogen, so wird durch das

Befestigungselement und die damit in Wirkverbindung
stehende Aufnahme verhindert, dass der Schaftab-
schnitt und somit der Schaft aus dem Griffelement ent-
fernt werden kann. Bevorzugterweise weist das Griffele-
ment und/oder der Schaftabschnitt ein Fixiermittel auf,
wodurch der Schaftabschnitt in dem Griffelement zusätz-
lich gesichert ist. Dabei kann das Fixiermittel eine Mate-
rialausprägung, bspw. eine Nase an dem Griffelement
und/oder an dem Schaftabschnitt sein, so dass eine ver-
größerte Fläche gegeben ist, über die Kraft von dem
Schaftabschnitt auf das Griffelement übertragen werden
kann. Dementsprechend weist der Schaftabschnitt eine
zu dem Schaft geometrisch unterschiedlich ausgestalte-
te Form auf, so dass aufgrund der geometrischen Form
das Griffelement und der Schaftabschnitt durch das Fi-
xiermittel zusätzlich gesichert sind. Darüber hinaus ist
es denkbar, dass der Schaft eine Aufnahme und/oder
ein Fixiermittel aufweist, wodurch der Schaft in einem
Aufnahmefach, bspw. in einem Aufnahmefach eines ID-
Gebers, gesichert werden kann. Eine Aufnahme am
Schaft kann dabei bspw. eine Einkerbung an zumindest
einer Seite des Schafts sein, welche in eine Ausprägung
oder ein Befestigungselement, welches geometrisch
komplementär zu der Aufnahme ausgebildet ist und sich
in dem Aufnahmefach des ID-Gebers befindet, in Wirk-
verbindung gebracht werden. An dem Schaft kann erfin-
dungsgemäß ein Fixiermittel angeordnet sein, welches
bspw. als eine Materialausprägung oder ein zusätzlich
angeordnetes Fixiermittel, welches insbesondere zu ei-
ner konvexen Ausprägung des Schafts führt, ausgebildet
sein, so dass beim Einführen des Schafts in bspw. ein
Aufnahmefach eines ID-Gebers das Fixiermittel in dem
Aufnahmefach kraft- und/oder formschlüssig verrastet.
[0013] Im Rahmen der Erfindung kann der Schaftab-
schnitt eine Länge zwischen ungefähr 0,5 mm und un-
gefähr 30 mm, bevorzugt zwischen ungefähr 2 mm und
ungefähr 20 mm, besonders bevorzugt zwischen unge-
fähr 5 mm und ungefähr 15 mm aufweisen. In Abhängig-
keit der Größe des Griffelementes und der zu erwarten-
den mechanischen Belastung, kann der Schaftabschnitt
entsprechend dimensioniert werden, wodurch auch die
aufnehmbaren Kräfte, insbesondere an den Fügeflä-
chen, variabel ausgestaltbar sind.
[0014] Vorteilhaft kann das Griffelement mehrteilig
oder einteilig, insbesondere als Spritzgussteil ausgebil-
det sein. Ein mehrteilig ausgebildetes Griffelement weist
vorzugsweise eine Ober- und eine Unterseite auf, wobei
der Schaftabschnitt zwischen die Ober- und die Unter-
seite des Griffelementes angeordnet wird, wobei die
Griffelemente dabei vorzugsweise ineinander verrasten,
verschweißen und/oder zusammengefügt oder geklebt
werden. Des Weiteren können an dem Griffelement zu-
sätzliche Formteile angespritzt werden, welche die Sta-
bilität erhöhen und/oder den optischen Eindruck verbes-
sern können. Auch ist es denkbar, dass ein erfindungs-
gemäßes Fixiermittel zusätzlich an das Griffelement an-
geordnet, insbesondere gespritzt wird. Bevorzugt wird
das Griffelement einteilig, insbesondere als Spritzguss-
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teil ausgebildet, so dass ein werkstoffhomogenes Bauteil
entsteht, welches vorzugsweise in seinem kompletten
Bauteilverlauf die nahezu gleichen Eigenschaften be-
züglich Stabilität, Oberflächenoptik und Resistenz gegen
Umwelteinflüsse aufweist. Darüber hinaus ist ein einteilig
ausgebildetes und insbesondere als Spritzgussteil her-
gestelltes Griffelement kostengünstig herzustellen, wo-
bei zusätzlich auf weitere Prozessschritte bei der Her-
stellung verzichtet werden kann. Somit ist es bei einem
Spritzgussteil auf einfach Weise möglich, die Ausneh-
mung am Griffelement für den Schaftabschnitt während
des Spritzgießens herzustellen.
[0015] Es ist des Weiteren denkbar, dass der Schaft,
insbesondere ein Querschnitt davon, im Wesentlichen
polygonal, insbesondere rechteckig, ausgebildet ist, wo-
bei insbesondere die Außenkontur gefräst ist. Bei einem
polygonal und insbesondere rechteckig ausgebildeten
(Querschnitts des) Schaft(s) ist es einfach möglich, eine
Außenkontur auf zumindest einer Seite des Schafts her-
zustellen. Insbesondere bei einem mechanischen
Schlüssel ist eine polygonale und insbesondere rechte-
ckige Ausbildung des Schafts vorteilhaft, da die Hand-
habbarkeit verbessert ist und für den Benutzer einfacher
zu erkennen ist, wie der Schaft und somit z. B. der Schlüs-
selbart in ein dazu passendes Schloss einzuführen ist.
Dabei kann die Außenkontur vorzugsweise gefräst an
zumindest einer Seite des Schafts ausgebildet sein, wo-
bei es sich bspw. um eine zwei, drei oder vier Bahnen
aufweisende Außenkontur und somit einen entsprechen-
den Schlüssel mit einer hohen Codierungsanzahl han-
deln kann. Eine gefräste Außenkontur kann besonders
präzise und einfach ausgearbeitet werden, so dass im
späteren Anwendungsfall der Schlüssel ohne großen Wi-
derstand in ein entsprechendes Schloss einführbar ist.
[0016] Der mechanische Schlüssel oder nur das Griff-
element kann vorteilhaft zumindest ein Rastmittel
und/oder zumindest eine Befestigungsmittelaufnahme
aufweisen, wobei insbesondere das Rastmittel und/oder
die Befestigungsmittelaufnahme zumindest abschnitts-
weise ein Verstärkungsmittel aufweist. Das Rastmittel
am Griffelement dient insbesondere dazu, dass das Griff-
element an einem Gegenrastmittel kraft- und/oder form-
schlüssig verrasten kann. So ist es bspw. denkbar, dass
bei einem mechanischen Schlüssel das Griffelement zu-
mindest ein Rastmittel aufweist und das Rastmittel somit
in ein Gegenrastmittel, welches bspw. in einem Aufnah-
mefach eines ID-Gebers angeordnet ist, verrastet, so
dass der mechanische Schlüssel in dem Aufnahmefach
kraft- und/oder formschlüssig gehalten ist. Somit ist ein
einfaches und unbeabsichtigtes Entfernen, wie z. B. He-
rausfallen des Schlüssels aus dem Aufnahmefach, im
Wesentlichen verhinderbar. Darüber hinaus kann das
Griffelement zumindest eine Befestigungsmittelaufnah-
me aufweisen, wobei an der Befestigungsmittelaufnah-
me bspw. ein Schlüsselring und/oder ein Karabiner
anordbar ist, so dass das Griffelement mit dem daran
angeordneten Schaft bspw. an einem Schlüsselbund be-
festigbar ist. Darüber hinaus kann an der Befestigungs-

mittelaufnahme bspw. auch ein Herstelleremblem über
einen Anhänger befestigt werden. Bevorzugt ist es wenn
das Rastmittel und/oder die Befestigungsmittelaufnah-
me zumindest abschnittsweise ein Verstärkungsmittel
aufweist.
[0017] Das Verstärkungsmittel kann dabei bspw. ein
Metallkern, insbesondere in Form eines Metalldrahtes
oder ein zusätzlich faserverstärkter Verstärkungsmittel-
strang sein. Somit wird die Stabilität, insbesondere die
Bruchfestigkeit der Befestigungsmittelaufnahme bzw.
des Rastmittels weiter erhöht.
[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist ein ID-Geber für ein Sicherheitssystem von einem
Fahrzeug beansprucht. Der erfindungsgemäße ID-Ge-
ber für ein Sicherheitssystem, das insbesondere ein Zu-
gangskontrollsystem und/oder ein Fahrberechtigungs-
kontrollsystem und/oder ein Schloss mit einem
Schließzylinder umfasst, findet vorzugsweise in einem
Kraftfahrzeug Verwendung. Dabei weist der ID-Geber
ein Gehäuse auf, innerhalb dessen ein Aufnahmefach
ausgebildet ist, in dem ein mechanischer Schlüssel zur
Aufbewahrung anordbar ist, wobei der mechanische
Schlüssel nach dem erfindungsgemäßen Verfahren her-
gestellt ist. Damit bringt ein erfindungsgemäßer ID-Ge-
ber die gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit
Bezug auf das erfindungsgemäße Verfahren beschrie-
ben worden sind. Das Aufnahmefach kann dabei inner-
halb des ID-Gebers gerade, d. h. linear, oder schräg, d.
h. diagonal, in dem ID-Geber ausgebildet sein. Als ID-
Geber im Sinne dieser Erfindung kann auch ein Mobilte-
lefon, ein Smartphone oder ein Taschencomputer mit ei-
nem entsprechenden Aufnahmefach für den erfindungs-
gemäßen Schlüssel angesehen werden.
[0019] Vorzugsweise weist der ID-Geber zumindest ei-
ne Elektronikeinheit auf die insbesondere drahtlos mit
dem Sicherheitssystem, insbesondere dem Zugangs-
kontrollsystem und/oder dem Fahrberechtigungskont-
rollsystem datentechnisch zusammenarbeitet. Hier-
durch kann im Normalfall, in dem eben nicht der mecha-
nische Schlüssel benötigt wird, ein einfacher und kom-
fortabler Zugang zum Fahrzeug gewährleistet werden.
Dabei ist es denkbar, dass die Elektronikeinheit zumin-
dest eine Antenne, Kommunikationseinheit, Speicher,
Transponder oder Energieeinheit umfasst, um eine be-
sonders sichere Kommunikation mit dem Sicherheitssys-
tem und damit einen sicheren Zugang zum Fahrzeug zu
erzielen. Bei dem Sicherheitssystem kann es sich um ein
Active oder Passiv-keyless Entry-System handeln, was
mit dem entsprechenden ID-Geber datentechnisch zu-
sammenwirkt. Zu diesem Zweck ist es denkbar, dass
beim ID-Geber zumindest ein Bedienelement, insbeson-
dere in Form wenigstens einer Taste, eines Touch-Feld
oder eines Sensorelementes, vorgesehen ist, um eine
Aktion des ID-Gebers starten zu können. Um den Be-
dienkomfort des ID-Gebers weiter zu verbessern, kann
beim ID-Geber zumindest ein Anzeigeelement, insbe-
sondere in Form wenigstens eines Lichtelementes, einer
LED, OLED, eines Displays oder eines Touchdisplays,
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vorhanden sein, um eine Statusanzeige der Elektroni-
keinheit anzeigen zu können. Hierdurch kann z. B. ein
Ladezustand eines Energiespeichers des ID-Gebers an-
gezeigt werden oder das Drücken einer Taste oder der-
gleichen. Bei einem Display als Anzeigeelement können
weitere Funktion, Zustände oder Daten des ID-Gebers
oder vom Fahrzeug angezeigt werden.
[0020] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
zu einigen Ausführungsbeispielen der Erfindung, welche
in den Figuren schematisch dargestellt sind. Sämtliche
aus den Ansprüchen, der Beschreibung oder den Zeich-
nungen hervorgehenden Merkmale und/oder Vorteile,
einschließlich konstruktiver Einzelheiten, räumliche An-
ordnungen und Verfahrensschritte, können sowohl für
sich als auch in den verschiedensten Kombinationen er-
findungswesentlich sein. Dabei ist zu beachten, dass die
Figuren nur beschreibenden Charakter haben und nicht
dazu gedacht sind, die Erfindung in irgendeiner Form
einzuschränken. In den nachfolgenden Figuren werden
die gleichen erfinderischen Merkmale auch von unter-
schiedlichen Ausführungsbeispielen die identischen Be-
zugszeichen verwendet.
[0021] Die nachstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung aus-
schließlich im Rahmen von Beispielen. Selbstverständ-
lich können einzelne Merkmale und Ausführungsformen,
sofern technisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung
zu verlassen. Es zeigen:

Figur 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen ID-Gebers mit einem erfindungsge-
mäßen Schlüssel,

Figur 2 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen ID-Gebers mit einem erfin-
dungsgemäßen Schlüssel und

Figur 3 eine schematische Darstellung des Ablaufs
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0022] Bei den folgenden Ausführungsformen werden
gleiche oder äquivalente Elemente durch gleiche Be-
zugszeichen bezeichnet.
[0023] Die Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen ID-
Geber200 für ein Sicherheitssystem, insbesondere für
ein Sicherheitssystem eines Kraftfahrzeuges, mit einem
Gehäuse 210, innerhalb dessen ein Aufnahmefach 220
ausgebildet ist. In das Aufnahmefach 220 ist ein mecha-
nischer Schlüssel 100 zur Aufbewahrung angeordnet
und kann bei Bedarf aus dem Aufnahmefach 220 und
somit aus dem Gehäuse 210 des ID-Gebers 200 ent-
nommen werden. Der mechanische Schlüssel 100 weist
ein Griffelement 10 mit einer Ausnehmung 11 auf, wobei
in der Ausnehmung 11 der Schaftabschnitt 14 des
Schafts 12 angeordnet ist. Der Schaft ist im Bereich des
Schaftabschnitts mit dem Griffelement 10 innerhalb der

Ausnehmung 11 stoffschlüssig gefügt. Des Weiteren ist
an dem Schaftabschnitt 14 ein Fixiermittel 17 angeord-
net, wobei das Fixiermittel 17 den Schaftabschnitt 14 zu-
sätzlich in der Ausnehmung 11 des Griffelements 10 si-
chert. Das Fixierelement 17 kann dabei durch den
Schaftabschnitt 14 selbst gebildet sein oder als ein zu-
sätzliches Bauteil in Wirkverbindung mit dem Schaftab-
schnitt 14 stehen. Dabei ist es denkbar, dass das Fixier-
mittel 17 zumindest abschnittsweise formschlüssig mit
dem Schaftabschnitt 14 gehalten ist. Dazu kann bspw.
eine Bohrung an dem Schaftabschnitt 14 angeordnet
sein, in die das Fixiermittel 17 zumindest abschnittsweise
eingreift. Die Ausnehmung 11 ist hierbei geometrisch
komplementär zu dem Schaftabschnitt 14 ausgebildet,
so dass bereits durch Einführen des Schaftabschnitts 14
in die Ausnehmung 11 ein Formschluss zwischen Schaft-
abschnitt 14 und Ausnehmung 11 hergestellt wird. Das
Griffelement 10 ist in Figur 1 im Wesentlichen bogenför-
mig ausgebildet, so dass ein Freiraum zwischen dem
Griffelement 10 und dem Gehäuse 210 des ID-Gebers
vorhanden ist, wodurch der Benutzer in einfacher Weise
den Schlüssel 100 aus dem Gehäuse 210 des ID-Gebers
200 entnehmen kann. Dabei kann der Benutzer mit sei-
ner Hand, insbesondere mit seinen Fingern, in den Frei-
raum zumindest abschnittsweise eingreifen, so dass der
Schlüssel 100 an dem Griffelement 10 aus dem Gehäuse
210 des ID-Gebers 200 entnommen werden kann. Dar-
über hinaus befindet sich an dem Griffelement 10 ein
Rastmittel 10.1, welches zumindest abschnittsweise in
das Gehäuse 210 des ID-Gebers 200 verrastet. Damit
wird der mechanische Schlüssel 100 kraftschlüssig in
dem Gehäuse 210 des ID-Gebers 200 gehalten, so dass
der mechanische Schlüssel 100 nicht ungewollt aus dem
Gehäuse 210 entfernbar ist. Das Griffelement 10 weist
eine Befestigungsmittelaufnahme 10.2 auf, wobei die
Befestigungsmittelaufnahme 10.2 vorzugsweise einteilig
mit dem Griffelement 10 ausgebildet und derart geformt
ist, dass ein Freiraum zwischen dem Griffelement 10 und
der Befestigungsmittelaufnahme 10.2 entsteht, in die
bspw. ein Schlüsselring aufnehmbar ist. In der Befesti-
gungsmittelaufnahme 10.2 ist ein Verstärkungsmittel
10.3 in Form eines Metallkerns angeordnet, wodurch die
stegartig ausgebildete Befestigungsmittelaufnahme
10.2 verstärkt ist, so dass eine höhere Festigkeit erzielt
werden kann. An dem Schaft 12 ist eine abschnittsweise
profilierte Außenkontur 13 angeordnet, wobei die Außen-
kontur 13 eine Schlüsselkodierung für ein entsprechen-
des Schloss bildet. In Figur 1 ist der Schaft 12 vollständig
in dem Aufnahmefach 220 des Gehäuses 210 vom ID-
Geber200 angeordnet. Ferner ist rein schematisch die
Elektronikeinheit 205 vom ID-Geber200 dargestellt, die
wiederum weitere elektronische Bauteile, wie zuvor be-
schrieben und in den Ansprüchen erwähnt, umfassen
kann. Dabei ist die Elektronikeinheit 205 geschützt vor
äußeren Einflüssen im ID-Geber 200 angeordnet.
[0024] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen ID-Ge-
ber 200 mit einem Gehäuse 210, wobei in dem Gehäuse
210 ein mechanischer Schlüssel 100 angeordnet ist. Das
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Griffelement 10 weist dabei analog zu der Figur 1 eine
Befestigungsmittelaufnahme 10.2 sowie ein Rastmittel
10.1 auf. Zusätzlich zu dem Verstärkungsmittel 10.3 in
der Befestigungsmittelaufnahme 10.2 ist in Figur 2 ein
Verstärkungsmittel 10.3 in dem Griffelement 10 ange-
ordnet, so dass die mechanischen Eigenschaften des
Griffmittels 10 durch das Verstärkungsmittel 10.3 verbes-
sert sind. Das Verstärkungsmittel 10.3 kann dabei bspw.
als ein Metallkern ausgebildet sein. In dem Griffelement
10 ist der Schaftabschnitt 14 in der Ausnehmung 11 des
Griffelements 10 angeordnet. Dabei weist der Schaftab-
schnitt 14 eine Aufnahme 15 auf, in die ein Befestigungs-
element 16 angeordnet ist. Durch die Aufnahme 15 und
das geometrisch komplementär dazu ausgebildete Be-
festigungselement 16 wird ein Form- und Kraftschluss
zwischen dem Schaftabschnitt, insbesondere der Auf-
nahme 15 und dem Befestigungselement 16 hergestellt,
so dass der Schaft 12 zusätzlich im Bereich des Schaft-
abschnitts 14 im Griffelement 10 gehalten ist. Auch in
Figur 2 ist der mechanische Schlüssel 100 in dem Ge-
häuse 210 des ID-Gebers 200 angeordnet, so dass der
Schaft 12 des mechanischen Schlüssels 100 vollständig
in dem Aufnahmefach 220 des ID-Gebers 200 eingeführt
ist. Das Aufnahmefach 220 ist dabei im Wesentlichen
geometrisch komplementär zu dem Schaft 12 ausgebil-
det. Das Aufnahmefach 220 weist in Figur 2 ein Rastmit-
tel 221 auf, welches in Wirkverbindung, d. h. im Form-
schluss, mit dem Gegenrastmittel 12.1 des Schafts 12
vom mechanischen Schlüssel 100 steht. Das Gegenrast-
mittel 12.1 ist dabei als eine Einprägung bzw. Materi-
alausnehmung des Schafts 12 ausgebildet und in Form-
schluss mit dem Rastmittel 221 des Aufnahmefachs 220.
Wird der mechanische Schlüssel 100 mit dem Schaft 12
in das Aufnahmefach 220 des ID-Gebers 200 eingeführt,
so verrastet das Rastmittel 221 mit dem Gegenrastmittel
12.1 bei Erreichen der in Figur 2 gezeigten Position. So-
mit ist eine zusätzliche Sicherung zu dem Rastmittel 10.1
gegeben, wodurch der mechanische Schlüssel 100 in
dem Gehäuse 210 des ID-Gebers 200 gehalten ist. Der
Schaft 12 weist dabei abschnittsweise eine profilierte Au-
ßenkontur 13 auf, welche analog zu der in Figur 1 ge-
zeigten Außenkontur 13 als Schlüsselkodierung fungiert.
Der Schaftabschnitt 14 ist dabei vorzugsweise mit der
Ausnehmung 11 des Griffelementes 10 ultraschallge-
schweißt und somit stoffschlüssig verbunden.
[0025] In Figur 3 ist schematisch der Ablauf des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines Werk-
zeuges, insbesondere eines Schlüssels 100 für ein Kraft-
fahrzeug gezeigt. In einem ersten Schritt a) wird ein Griff-
element 10 aus Kunststoff, aufweisend zumindest eine
Ausnehmung 11, hergestellt. Vorzugsweise wird dabei
ein Kunststoffspritgussverfahren, insbesondere Ther-
moplast-Spritzgießen, verwendet. In einem weiteren
Schritt b) wird der Schaft 12 des mechanischen Schlüs-
sels 100 aus einem metallischen Werkstoff hergestellt,
wobei der Schaft 12 insbesondere eine zumindest ab-
schnittsweise profilierte Außenkontur 13 aufweist. Erfin-
dungsgemäß ist es denkbar, dass nach dem Herstellen

eines Griffelementes aus Kunststoff, in einem Schritt a.1)
die Ausnehmung 11 des Griffelementes 10 mit einem
Verschlusselement 20 verschlossen und in einem Schritt
a.2) das Griffelement 10 beschichtet, insbesondere gal-
vanisiert, wird. In einem darauffolgenden Schritt a.3) wird
das Verschlusselement 20 wieder entfernt, wobei im An-
schluss an den Schritt a.3) der Schritt b) und somit das
Herstellen des Schafts 12 aus einem metallischen Werk-
stoff oder der Schritt c) und somit das Einführen eines
Abschnitts des Schafts 12 in die Materialausnehmung
11 des Griffelements 10 folgen. Nach dem Schritt c) und
dem somit durchgeführten Einführen des Abschnitts 14
vom Schaft 12 in die Materialausnehmung 11 des Griff-
elements 10 wird in einem letzten Schritt d) das Griffe-
lement 10 mit dem Schaftabschnitt 14, insbesondere im
Bereich der Ausnehmung 11 stoffschlüssig gefügt. Vor-
zugsweise wird für das stoffschlüssige Fügen ein Ultra-
schallschweißverfahren verwendet.

Bezugszeichenliste

[0026]

10 Griffelement
10.1 Entnahmemittel
10.2 Befestigungsaufnahme
10.3 Verstärkungsmittel
11 Ausnehmung
12 Schaft
12.1 Gegenrastmittel
13 Außenkontur
14 Schaftabschnitt
15 Aufnahme
16 Befestigungselement
17 Fixiermittel

20 Verschlusselement
100 Werkzeug / Schlüssel
200 ID-Geber
205 Elektronikeinheit
210 Gehäuse von ID-Geber 200
220 Aufnahmefach von ID-Geber 200
221 Rastmittel

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Werkzeuges (100),
insbesondere eines mechanischen Schlüssels (100)
für ein Kraftfahrzeug, aufweisend zumindest die fol-
genden Schritte:

a) Herstellen eines Griffelements (10) aus
Kunststoff, aufweisend zumindest eine Ausneh-
mung (11),
b) Herstellen eines Schafts (12) aus einem me-
tallischen Werkstoff, insbesondere aufweisend
eine zumindest abschnittsweise profilierte Au-
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ßenkontur (13),
c) Einführen zumindest eines Schaftabschnitts
(14) in die Ausnehmung (11) des Griffelements
(10),
d) Stoffschlüssiges Fügen des Griffelements
(10) mit dem Schaftabschnitt (14).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Schritt d) das Griffelement (10) mit dem
Schaftabschnitt (14) durch Ultraschallschweißen
stoffschlüssig gefügt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (11) im Wesentlichen geo-
metrisch komplementär zu dem Schaftabschnitt (14)
ausgebildet ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Verfahrensschritt a.2) das Griffele-
ment (10) beschichtet, insbesondere galvanisiert
wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Schritt a.1) die Ausnehmung (11) mit
einem Verschlusselement (20) verschlossen und in
einem Schritt a.3) das Verschlusselement (20) wie-
der entfernt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Griffelement (10) und/oder der Schaftab-
schnitt (14) eine Aufnahme (15) aufweist, in die ein
Befestigungselement (16) anordbar ist, insbesonde-
re, dass das Griffelement (10) und/oder der Schaft-
abschnitt (14) ein Fixiermittel (17) aufweist, wodurch
der Schaftabschnitt (14) in dem Griffelement (10) zu-
sätzlich gesichert ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaftabschnitt (14) eine Länge zwischen
ungefähr 0,5 mm und ungefähr 30 mm, bevorzugt
zwischen ungefähr 2 mm und ungefähr 20 mm, be-
sonders bevorzugt zwischen ungefähr 5 mm und un-
gefähr 15 mm aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Griffelement (10) mehrteilig oder einteilig,

insbesondere als Spritzgussteil (10) ausgebildet ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaft (12) im Wesentlichen polygonal, ins-
besondere rechteckig ausgebildet ist, wobei insbe-
sondere die Außenkontur (13) gefräst ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Griffelement (10) zumindest ein Rastmittel
(10.1) und/oder zumindest eine Befestigungsmittel-
aufnahme (10.2) aufweist, wobei insbesondere das
Rastmittel (10.1) und/oder die Befestigungsmittel-
aufnahme (10.2) zumindest abschnittsweise ein
Verstärkungsmittel (10.3) aufweist.

11. ID-Geber (200) für ein Sicherheitssystem, das ins-
besondere ein Zugangskontrollsystem und/oder ein
Fahrberechtigungskontrollsystem und/oder ein
Schloss mit einem Schließzylinder umfasst, eines
Kraftfahrzeuges, mit einem Gehäuse (210), inner-
halb dessen ein Aufnahmefach (220) ausgebildet ist,
in dem ein mechanischer Schlüssel (100) zur Auf-
bewahrung anordbar ist, wobei der mechanische
Schlüssel (100) nach dem Verfahren gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche hergestellt ist.

12. ID-Geber (200) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Elektronikeinheit (205) vorgesehen ist, die
insbesondere drahtlos mit dem Sicherheitssystem,
insbesondere dem Zugangskontrollsystem
und/oder dem Fahrberechtigungskontrollsystem da-
tentechnisch zusammenarbeitet.

13. ID-Geber (200) nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elektronikeinheit (205) zumindest eine An-
tenne, Kommunikationseinheit, Speicher, Trans-
ponder oder Energieeinheit umfasst.

14. ID-Geber (200) nach Anspruch 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Bedienelement, insbesondere
in Form wenigstens einer Taste, eines Touch-Feld
oder eines Sensorelementes, vorgesehen ist, um ei-
ne Aktion des ID-Gebers starten zu können.

15. ID-Geber (200) nach Anspruch 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Anzeigeelement, insbesondere
in Form wenigstens eines Lichtelementes, einer
LED, OLED, eines Displays oder eines Touchdis-
plays, vorhanden ist, um eine Statusanzeige der
Elektronikeinheit (205) anzeigen zu können.
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